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Ja, gerade das tust du ja: Aus Einzelfällen eine vermeintliche Tendenz ableiten. Geh mal davon
aus, dass die Einzelfälle, bei denen es nicht zur Entlassung kommt, gar nicht in den Medien
landen. Mir persönlich wäre es wohler, es käme automatisch zu einer Strafanzeige, dann läge
die Entscheidung nicht mehr bei der Schulleitung. Aber wie erwähnt, ich habe mir auch die
Gegenposition dazu angehört und kann die zumindest nachvollziehen.
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